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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Ausbau des Riesener-Gymnasiums zur Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs 

mit Beginn des Schuljahres 2023/24 (G9) 

 
Begründung: 

 

Die einvernehmliche G8-Einführung im Jahr 2005 hat in der Praxis nicht für eine dauerhaft 

notwendige Akzeptanz an Schulen und in der Öffentlichkeit gefunden. Darauf hat das Land 

mit einer Leitentscheidung zur Rückkehroption zum G9 (6 jährige Sekundar-I-Struktur)  ab 

dem Schuljahr 2019/2020 (beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6) reagiert.  

 

Die Gladbecker Gymnasien haben sich einvernehmlich zur Rückkehr zum G9 entschieden. 

Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 werden wieder Klassenverbände im 10. Jahrgang (Se-

kundarstufe I) eingerichtet.   

 

Der durch die G8-Einführung zwischenzeitlich freigewordene Schulraum wurde für Unter-

richt (Differenzierung, Förderung, Mehrzweckräume) und für den Aufbau offener Ganztags-

strukturen (Übermittag-Betreuung, kleine Schulmensa, Cafeteria) eingesetzt. Diese Struktu-

ren können nicht rückabgewickelt werden. 

 

Somit besteht die Notwendigkeit, die Gymnasien zur Sicherstellung des geordneten Schul-

betriebes für G9 auszubauen. 

 

Im Raumprogramm für den Neubau des Heisenberg-Gymnasiums ist der Raummehrbedarf 

bereits berücksichtigt. Für das Ratsgymnasium werden zurzeit die Möglichkeiten einer 

Schulraumerweiterung geprüft. Die räumlichen Bedingungen (Raumgrößen zur Nutzung 

für Klassenverbände der Sekundarstufe I) lassen hier noch eine längere Vorbereitung zu.  
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Die Schulraumstruktur am Riesener-Gymnasium (vorhandene Räume in der Größenord-

nung ab 60 m² zur Aufnahme von Klassenverbänden mit i. d. R.  25 – 29 Schüler/innen in 

der Sekundarstufe I) macht es notwendig, den Schulraum an diesem Standort spätestens 

im Sommer 2023 bereit zu stellen.  

 

Auf der Grundlage des Raumprogramms für ein dreizügiges Gymnasium in den Sekundar-

stufen I und II (Unterrichtsraum, Differenzierungsräume/Mehrzwecknutzung) ist im Ab-

gleich mit dem vorhanden Raumbestand am Riesener-Gymnasium eine räumliche Unter-

deckung mit Blick auf G9 gegeben: 

 

Raumnutzung Anzahl  

Raumprogramm 

Anzahl  

Raumbestand 

Zusätzlicher  

Raumbedarf 

Unterricht  Sek. I 18 15 3 

Kurse  Sek. II 9 9  

Differenzierung 6 3 3 

Mehrzwecknutzung 2 1 1 

 

Mit Blick auf die Grundstückskapazität (Schulgelände) wurden  Möglichkeiten einer Erwei-

terung (Aufbau einer zusätzlichen Etage auf dem Schulgebäude) geprüft und mit der 

Schulleitung erörtert.  

 

Folgender Ausbau des Schulgebäudes wurde mit der Schulleitung vorbesprochen und wird 

von der Verwaltung zur Ertüchtigung für den G9-Unterrrichtsbetrieb als Raumprogramm 

vorgeschlagen: 

 

3 Unterrichtsräume für drei zusätzliche Klassenverbände (10. Jahrgang)  à ca. 70 m² 

1 Mehrzweckraum  ca. 70 m² 

3 Differenzierungsräume  à ca. 35 m² 

sowie die Nutzung der noch freien Geschossfläche für kleinere Nebenräume (Schulbücher, 

Büroräume) Lernlandschaft, Toiletten. 

 

 

Die Schule ist gemäß § 76 Nr. 4 Schulgesetz NRW zu beteiligen. Die Beteiligung erfolgt 

durch Anhörung. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

werden im Rahmen der weiteren Planung  noch ermittelt. 

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

Im Haushalt 2020 sind Planungskosten von 180.000 € bereitgestellt worden (BSt. 030101.091202/ 

785100); die Hochbaumaßnahme ist im Haushaltsentwurf 2021 mit 4.860.000 € ausgewiesen (BSt. 

030104. 4034.091202/785100, Ansatz 2021: 2.460.000 €, VE 2021: 2.400.000 €).  

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Das vorgeschlagene Raumprogramm zur Erweiterung des Riesener-Gymnasiums wird be-

schlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, das Mittwirkungsverfahren gemäß § 76 Nr. 4 

Schulgesetz NRW durchzuführen.  

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 

 

 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schul-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


